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Ordnung
für die Zwischenprüfung

im Studiengang Mathematik
mit dem Abschluss

Erste Staatsprüfung für das Lehramt an
Grund-, Haupt- und Realschulen und den

entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamtschulen

an der Universität Paderborn

vom 10. August 2005

Aufgrund des § 2 Abs. 4, des § 92 Abs. 2 und des § 94 Abs. 1 in Verbindung mit § 31 Abs. 2 des Gesetzes über

die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz- HG) vom 14. März 2000 (GV. NRW S.

190), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2004 (GV. NRW S. 752), und des § 8 Abs. 3 der Ord¬

nung der Ersten Staatsprüfungen für Lehrämter an Schulen (Lehramtsprüfungsordnung- LPO) vom 27. März

2003 (GV. NRW S. 182), hat die Universität Paderborn die folgende Zwischenprüfungsordnungals Ordnung
erlassen:
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Teill

Allgemeine Bestimmungen

§1
Zweck der Zwischenprüfung und Ziel des Studiums

Durch die Zwischenprüfung sollen die Studierenden im Sinne von § 8 Abs. 2 LPO
nachweisen, dass sie die für ein erfolgreiches Studium erforderlichen fachlichen
Grundlagen, die methodischen Kenntnisse und eine systematische Orientierung er¬
worben haben.

Die Zwischenprüfung ist eine Hochschulprüfung. Sie kann als studienbegleitende Prü¬
fung oder als punktuelle Prüfung abgelegt werden, die jeweils aus mehreren Teilen be¬
stehen können.

§2
Zeitpunkt der Zwischenprüfung sowie Zulassungs- und Meldefristen

Die Zwischenprüfung soll vor Beginn der Vorlesungszeit des auf das Grundstudium
folgenden Semesters abgeschlossen werden.

Sowohl bei der studienbegleitenden,als auch bei der punktuellen Form im Sinne von
§ 1 Abs. 2 ist ein Antrag auf Zulassung zur Zwischenprüfungzu stellen. Nähere Einzel¬
heiten, insbesondere die Fristen, sind in den besonderen Bestimmungen geregelt.

Besteht die Zwischenprüfung aus mehreren Prüfungsleistungen, hat eine gesonderte
Meldung bzw. eine Vereinbarung über den Prüfungsterminzu erfolgen. Hierzu ergeben
sich die näheren Einzelheiten ebenfalls aus den besonderen Bestimmungen.

§3
Prüfungsausschuss

Für die Organisation der Zwischenprüfungen und die durch diese Zwischenprüfungs-
ordnung zugewiesenen Aufgaben bildet der Fakultätsrat einen Prüfungsausschuss. Der
Prüfungsausschussbesteht aus der oder dem Vorsitzenden, der oder dem stellvertreten¬
den Vorsitzenden und fünf weiteren Mitgliedern. Auf Vorschlag der jeweiligen Gruppe
werden die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende und zwei
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weitere Mitglieder aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren, ein Mitglied aus
der Gruppe der wissenschaftlichenMitarbeiterinnen und wissenschaftlichenMitarbeiter
und zwei Mitglieder aus der Gruppe der Studierenden von ihren jeweiligen Vertreterin¬
nen und Vertretern im Fakultätsrat gewählt. Entsprechend werden für die Mitglieder des
Prüfungsausschusses mit Ausnahme der oder des Vorsitzenden und der oder des
stellvertretendenVorsitzenden Vertreterinnen oder Vertreter gewählt. Die Amtszeit der
Mitglieder aus der Gruppe der Professorinnenund Professoren und aus der Gruppe der
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und wissenschaftlichen Mitarbeiter beträgt drei
Jahre. Die Amtszeit der Studierenden beträgt ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig.

(2) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und des
Verwaltungsprozessrechts.

(3) Der Prüfungsausschussachtet darauf, dass die Bestimmungendieser Zwischenprüfungs¬
ordnung eingehalten werden, und sorgt zusammen mit den Prüfenden für die ordnungs¬
gemäße Durchführung der Zwischenprüfung.Er ist insbesondere zuständig für die Ent¬
scheidung über Widersprüche gegen die im Prüfungsverfahren getroffenen Entschei¬
dungen. Der Prüfungsausschussberichtet dem Fakultätsrat regelmäßig, mindestens ein¬
mal im Jahr, über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten und über die Ver¬
teilung der Fach- und Gesamtnoten. Der Bericht ist in geeigneter Weise durch die
Universität offen zu legen. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform der
Zwischenprüfungsordnung,der Studienordnungund des Studienplans. Er kann die Er¬
ledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden
übertragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und den Bericht an
den Fakultätsrat.

(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig,wenn neben drei Professorinnen oder Profes¬
soren mindestens ein weiteres stimmberechtigtesMitglied anwesend ist. Der Prüfungs¬
ausschuss beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
Stimme der oder des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder des Prüfungs¬
ausschusses haben bei pädagogisch-wissenschaftlichenEntscheidungen, insbesondere
bei der Beurteilung von Studienzeiten,Studien- und Prüfungsleistungen,der Festlegung
von Prüfungsaufgaben und der Bestellung von Prüfenden und Beisitzenden, nur
beratende Stimme.
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(5) Der Prüfungsausschuss wird von der oder dem Vorsitzenden einberufen. Die
Einberufung muss erfolgen, wenn mindestens drei Mitglieder dies verlangen.

(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. Die Mitglieder des
Prüfungsausschusses,ihre Stellvertreterinnen oder ihre Stellvertreter, die Prüfenden und
Beisitzenden unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen
Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsaus¬
schusses zur Verschwiegenheitzu verpflichten.

(7) Die Mitglieder des Prüfungsausschusseshaben das Recht, der Abnahme aller Prüfungs¬
leistungen im Rahmen der Zwischenprüfung beizuwohnen.

§4
Prüfende und Beisitzende

(1) Für die Prüfungen bestellt der Prüfungsausschuss die Prüfenden und die Beisitzenden.
Er kann die Bestellung der oder dem Vorsitzenden übertragen. Zu Prüfenden werden in
der Regel die selbstständig Lehrenden bestellt, die für die Durchführungder Lehrveran¬
staltungen bzw. der Module verantwortlich sind, in deren Zusammenhangdie Prüfungen
angeboten werden. Für Prüfungen, die nicht im Zusammenhang von Lehrveranstaltun¬
gen bzw. Modulen angeboten werden, sind i.d.R. Prüfende die im Grundstudium selbst¬
ständig Lehrenden. Zur oder zum Beisitzenden darf bestellt werden, wer mindestens die
entsprechende Erste Staatsprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat.

(2) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeitunabhängig.

(3) Die Kandidatin oder der Kandidat kann für mündliche Prüfungen, soweit diese nicht im
Zusammenhang von Lehrveranstaltungen angeboten werden, Prüfende vorschlagen,
wenn mehrere zur Auswahl stehen. Die Vorschläge der Kandidatin oder des Kandidaten
sollen nach Möglichkeit Berücksichtigungfinden, begründen aber keinen Anspruch.

(4) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschussessorgt in den Fällen von Absatz 3 da¬
für, dass der Kandidatin oder dem Kandidaten die Namen der Prüfenden rechtzeitig, in
der Regel vier, mindestens zwei Wochen vor dem Prüfungstermin, bekannt gegeben
werden. Die Bekanntmachungdurch Aushang ist ausreichend.

(5) Für die Prüfenden und Beisitzenden gilt § 3 Abs. 6 Satz 2 und 3 entsprechend.
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§5
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungenin demselben bzw. einem ent¬
sprechenden Studiengang an anderen wissenschaftlichenHochschulen im Geltungsbe¬
reich des Grundgesetzes werden ohne Gleichwertigkeitsprüfungvon Amts wegen ange¬
rechnet. Die Studierenden haben die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen, ins¬
besondere über Veranstaltungsinhalteund Prüfungsbedingungen sowie über die Zahl
der Prüfungsversuche und die Prüfungsergebnisse, vorzulegen.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in vergleichbaren
oder anderen Studiengängen oder an anderen als wissenschaftlichen Hochschulen im
Geltungsbereich des Grundgesetzes werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit
festgestellt wird. Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die an
Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes erbracht wurden,
werden auf Antrag angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Gleich¬
wertigkeit ist festzustellen, wenn Studienzeiten,Studienleistungenund Prüfungsleistun¬
gen in Inhalt, Umfang und in den Anforderungen denjenigen im Prüfungsfach an der
Universität Paderborn im Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer Ver¬
gleich, sondern eine Gesamtbetrachtungund Gesamtbewertung vorzunehmen. Für die
Gleichwertigkeitvon Studienzeiten, Studienleistungenund Prüfungsleistungen an aus¬
ländischen Hochschulen sind die von der Kultusministerkonferenzund der Hochschul-

rektorenkonferenzgebilligten Äquivalenzvereinbarungensowie Absprachen im Rahmen
von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Im Übrigen kann bei Zweifeln an der
Gleichwertigkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen gehört werden.

(3) Auf das Studium können auf Antrag auch gleichwertige Studien- und Prüfungsleistun¬
gen angerechnet werden, die an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien
erworben sind.

(4) Für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in
staatlich anerkannten Fernstudien oder in vom Land Nordrhein-Westfalen in
Zusammenarbeit mit anderen Ländern und dem Bund entwickelten Fernstudieneinheiten

gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend.
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(5) Kenntnisse und Fähigkeiten, die mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung am
Oberstufenkolleg Bielefeld in einem einschlägigen Wahlfach erbracht worden sind,
werden auf das Grundstudium angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit nachgewiesen
wird.

(6) Für die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungentrifft gemäß § 50 Abs. 2 LPO
das Staatliche Prüfungsamt die Entscheidung. Vor Feststellungen über die Gleichwer¬
tigkeit sind zuständige Fachvertreterinnen oder Fachvertreter zu hören. Bei Vorliegen
der Voraussetzungender Absätze 1 bis 5 besteht ein Rechtsanspruchauf Anrechnung.

(7) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistungenangerechnet, sind die Noten - soweit
die Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung der Ge¬
samtnote einzubeziehen. Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „be¬
standen" aufgenommen. Die Anrechnung wird im Zeugnis gekennzeichnet.

§6
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfung gilt als mit „ungenügend" (6,0) bzw. als mit „nicht bestanden" bewertet,
wenn die Kandidatin oder der Kandidat zu einem Prüfungstermin, zu dem sie oder er

sich angemeldet hat bzw. als angemeldet gilt, oder zu einem Prüfungstermin, der mit ei¬
ner oder einem Prüfenden vereinbart wurde, ohne triftige Gründe nicht erscheint oder
nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von dieser zurücktritt. Dasselbe gilt,
wenn eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenenBear¬
beitungszeit erbracht wird.

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt geltend gemachten Gründe müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei
Krankheit der Kandidatin oder des Kandidaten ist ein ärztliches Attest spätestens vom
Tag der Prüfung, zu der sie oder er sich angemeldet hat, vorzulegen. Das Attest muss
die Angaben enthalten, die der Prüfungsausschuss für die Feststellung der Prüfungsun¬
fähigkeit benötigt. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, wird dies der Kandi¬
datin oder dem Kandidaten sowie der oder dem bzw. den Prüfenden schriftlich mitge¬
teilt und ein neuer Termin festgesetzt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnissesind
in diesem Fall anzurechnen.
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(3) Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, eine Prüfung durch Täuschung, z.B.
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende
Prüfungsleistungals mit „ungenügend" (6,0) bzw. als mit „nicht bestanden" bewertet.
Die Feststellung der Täuschung wird von den jeweiligen Prüfenden oder Aufsichtfüh¬
renden getroffen und aktenkundig gemacht. Eine Kandidatin oder ein Kandidat, die oder
der den ordnungsgemäßenAblauf der Prüfung stört, kann von den jeweiligen Prüfenden
oder Aufsichtführenden in der Regel nach Abmahnung von der Fortsetzung der
Zwischenprüfung oder der entsprechendenPrüfung ausgeschlossen werden; in diesem
Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „ungenügend" (6,0) bzw. als mit „nicht
bestanden" bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. In
schwerwiegendenFällen kann der Prüfungsausschuss die Kandidatin oder den Kandida¬
ten von weiteren Prüfungen ausschließen.

(4) Die Kandidatin oder der Kandidat kann innerhalb von 14 Tagen verlangen, dass Ent¬
scheidungen nach Absatz 3 Satz 1 bis 4 vom Prüfungsausschuss überprüft werden.
Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der Kandidatin oder dem
Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbe¬
helfsbelehrung zu versehen. Vor der Entscheidung ist der Kandidatin oder dem Kandi¬
daten Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben.

(5) Auf Antrag einer Kandidatin sind die Mutterschutzfristen, wie sie im jeweils gültigen
Gesetz zum Schutze der erwerbstätigenMutter (MSchG) festgelegt sind, entsprechend
zu berücksichtigen. Dem Antrag sind die erforderlichen Nachweise beizufügen. Die
Mutterschutzfristenunterbrechen jede Frist nach dieser Prüfungsordnung;die Dauer des
Mutterschutzeswird nicht in die Frist eingerechnet.

(6) Gleichfalls sind die Fristen des Erziehungsurlaubs nach Maßgabe des jeweils gültigen
Gesetztes über die Gewährung von Erziehungsgeldund Erziehungsurlaub (BErzG) auf
Antrag zu berücksichtigen. Die Kandidatin oder der Kandidat muss bis spätestens vier
Wochen vor dem Zeitpunkt, von dem ab sie oder er den Erziehungsurlaubantreten will,
dem Prüfungsausschussunter Beifügung der erforderlichen Nachweise schriftlich mit¬
teilen, für welchen Zeitraum oder für welche Zeiträume sie oder er Erziehungsurlaub in
Anspruch nehmen will. Der Prüfungsausschusshat zu prüfen, ob die gesetzlichen Vor¬
aussetzungen vorliegen, die bei einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmer einen
Anspruch auf Erziehungsurlaub nach dem BErzG auslösen würden; er teilt das Ergebnis
sowie gegebenenfalls die neu festgesetzten Prüfungstermine der Kandidatin oder dem
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Kandidaten unverzüglich mit. Die Bearbeitungsfrist einer wissenschaftlichenHausarbeit
kann nicht durch den Erziehungsurlaubunterbrochen werden. Die gestellte Arbeit gilt
als nicht vergeben. Nach Ablauf des Erziehungsurlaubserhält die Kandidatin oder der
Kandidat ein neues Thema.

§7
Zulassung zur Zwischenprüfung

(1) Zur Zwischenprüfung wird zugelassen, wer

1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlägige fachgebundene) oder
ein durch Rechtsvorschriftoder von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwer¬
tig anerkanntes Zeugnis besitzt,

2. an der Universität Paderborn in dem entsprechenden Lehramtsstudiengang, in dem
die Prüfung abgelegt werden soll, eingeschrieben ist oder gemäß § 71 Abs. 2 HG als
Zweithörerin oder Zweithörer zugelassen ist,

3. Leistungsnachweise oder andere Zulassungsvoraussetzungenvorlegt, sofern sie in
den besonderen Bestimmungen dieser Zwischenprüfungsordnung (§ 13) gefordert
werden.

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Zwischenprüfung ist schriftlich über das Zentrale Prü¬
fungssekretariat an die oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusseszu stellen.

(3) Dem Antrag auf Zulassung sind beizufügen:

1. die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 genannten Zulassungsvorausset¬
zungen,

2. eine Erklärung darüber, ob die Kandidatin oder der Kandidat bereits eine Prüfung an
einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes nicht
oder endgültig nicht bestanden hat, ob sie ihren oder er seinen Prüfungsanspruch
durch Versäumen einer Wiederholungsfristverloren hat oder ob sie oder er sich in
einem anderen noch nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahrenbefindet.

(4) Wenn die Kandidatin oder der Kandidat einen nach Absatz 1 Nr. 3 zur Zulassung erfor¬
derlichen Leistungsnachweisoder eine andere Zulassungsvoraussetzungnicht vorlegen



-12-

kann, kann sie oder er unter dem Vorbehalt zur Zwischenprüfung zugelassen werden,
dass sie oder er den Leistungsnachweisoder die andere Zulassungsvoraussetzungbis zu
einem vom Prüfungsausschusszu bestimmenden Termin während des Prüfungsverfah¬
rens nachreicht.

(5) Ist es der Kandidatin oder dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 1 erforder¬
liche Unterlage in der vorgeschriebenenWeise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss
gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen.

(6) Der Prüfungsausschuss entscheidet aufgrund der eingereichten Unterlagen über die Zu¬
lassung zur Zwischenprüfung.Die Zulassung muss versagt werden, wenn

1. die Unterlagen gemäß Absatz 1 weder unmittelbar, noch gegebenenfalls nach Maß¬
gabe der Absätze 4 und 5 vorgelegt werden,

2. die Kandidatin oder der Kandidat sich bereits an einer anderen Hochschule im Gel¬

tungsbereich des Grundgesetzes in einem Prüfungsverfahren im selben Studiengang
befindet oder eine Prüfung oder eine Zwischenprüfung oder Erste Staatsprüfung in
einem entsprechenden Lehramt gemäß § 20 LPO abgelegt und endgültig nicht be¬
standen hat.

Liegen Hinderungsgründe gemäß Nr. 1 und 2 nicht vor, ist die Kandidatin oder der
Kandidat zur Zwischenprüfungzuzulassen.

(7) Eine Zulassungsverweigerungist der Kandidatin oder dem Kandidaten nach Anhörung
schriftlich mitzuteilen.

§8
Öffentlichkeit der Zwischenprüfung

(1) Zu mündlichen Prüfungen in Standardform (gemäß § 9 Abs. 4 Satz 1) werden nach
Maßgabe der räumlichen Gegebenheiten Studierende des gleichen Prüfungsfachs, die
demnächst die gleiche Prüfung ablegen wollen, als Zuhörerinnen bzw. Zuhörer zugelas¬
sen.

(2) Für die Zulassung nach Absatz 1 ist erforderlich, dass die Kandidatin oder der Kandidat
dem Prüfungsausschuss in schriftlicher Form ihr oder sein Einverständnis erklärt hat.
Die Zulassung nach Absatz 1 erstreckt sich nicht auf Beratung und Bekanntgabe des
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Prüfungsergebnisses.Die Einverständniserklärungkann die Kandidatin oder der Kandi¬
dat bis zum Beginn der mündlichen Prüfung zurückziehen.

§9
Art, Form und Umfang der Zwischenprüfung

(1) Gegenstand der Zwischenprüfung sind die Inhake der nach Maßgabe der entsprechen¬
den Studienordnungzugeordneten Module und Veranstaltungen.Näheres regeln die be¬
sonderen Bestimmungen.

(2) Macht die Kandidatin oder der Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie
oder er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung insbesonde¬
re nicht in der Lage ist, eine Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form oder
Dauer abzulegen, kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschussesder Kandida¬
tin oder dem Kandidaten u.a. gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen zu erbringen.
Entsprechendesgilt für Studienleistungen.

(3) Schriftliche Prüfungen sollen von zwei Prüfenden begutachtet werden. Von der Begut¬
achtung durch zwei Prüfende kann nur aus wichtigen Gründen abgewichen werden. Ü-
ber das Vorliegen eines wichtigen Grundes entscheidet der Zwischenprüfungsausschuss.
Abweichungen können insbesondere bei alternativen Prüfungsforrnen, bei einer unzu¬
mutbaren Belastung der Prüfenden im jeweiligen Prümngszeitraum, bei einer für die
Studierenden unzumutbaren Verlängerung der zur Korrektur benötigten Zeit oder da¬
durch angezeigt sein, dass eine zweite Prüfende oder ein zweiter Prüfender nicht zur
Verfügung steht. Im Fall der letzten Wiederholung sind Abweichungen von der Vor¬
schrift der Begutachtungdurch zwei Prüfende in der Regel ausgeschlossen.

(4) Mündliche Prüfungen in Standardformwerden entweder vor zwei Prüfenden (Kollegi¬
alprüfung) oder vor einer oder einem Prüfenden in Gegenwart einer
oder eines sachkundigen Beisitzenden (§ 4 Abs. 1) als Einzelprüfung oder als Gruppen¬
prüfung abgelegt. Die übrigen mündlichen Prüfungen, insbesondere Referate, werden
vor einer oder einem Prüfenden abgelegt. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnis¬
se der mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Vor der Bewertung der
Prüfung beraten die Prüfenden bzw. hört die oder der Prüfende die Beisitzende oder den
Beisitzenden in Abwesenheit der Kandidatin oder des Kandidaten. Der Kandidatin oder
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dem Kandidaten ist das Ergebnis der mündlichen Prüfung im Anschluss an diese be¬

kannt zu geben.

§10

Bewertung von Prüfungsleistungen

Die Prüfungsleistungen werden entweder durch Noten oder durch „bestanden" /„nicht
bestanden" bewertet.

Erfolgt die Bewertung durch Noten gilt Folgendes:

1 = sehr gut: eine ausgezeichneteLeistung

2 = gut: eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichenAnforderungen liegt

3 = befriedigend: eine Leistung, die durchschnittlichenAnforderungenentspricht

4 = ausreichend: eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungengenügt

5 = mangelhaft: eine Leistung, die wegen erheblicherMängel den Anforderungen nicht mehr

genügt

6 = ungenügend: eine Leistung, die in keiner Hinsicht den Anforderungen entspricht

Zur differenzierten Bewertung können Zwischenwerte durch Absenken oder Anheben

der einzelnen Note um 0,3 gebildet werden. Dabei sind die Zwischennoten 0,7; 4,3; 4,7;

5,3; 5,7 und 6,3 ausgeschlossen. Wird eine Prüfung von mehreren Prüfenden bewertet

und weichen die Ergebnisse voneinander ab, so ergibt sich die Note der Prüfung aus

dem arithmetischen Mittel der Noten aller Prüfenden.

Die Gewichtung der Noten bei einer aus Teilprüfungen bestehenden Zwischenprüfung

ist in den besonderen Bestimmungen geregelt. Den errechneten Ergebnissen entspre¬

chen folgende Noten:

1,0 bis 1,5 = sehr gut

über 1,5 bis 2,5 = gut

über 2,5 bis 3,5 = befriedigend

über 3,5 bis 4,0 = ausreichend

über 4,0 bis 5,0 = mangelhaft

über 5,0 bis 6,0 = ungenügend
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Bei der Berechnung der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem
Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.

(4) Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn sämtliche Prüfungsleistungen mindestens
„ausreichend" (4,0) sind bzw. mit „bestanden" bewertet wurden. Abweichende

Regelungen können sich aus den besonderen Bestimmungen ergeben.

(5) Das Ergebnis der einzelnen Prüfungsleistungsoll der Kandidatin oder dem Kandidaten
spätestens 6 Wochen nach der jeweiligen Prüfung mitgeteilt werden.

§11
Bestehen der Zwischenprüfung, Zeugnis

(1) Das Zeugnis der Zwischenprüfung wird ausgestellt, wenn das Grundstudium abge¬
schlossen ist. Der Abschluss des Grundstudiumsund die näheren Einzelheiten für die

Ausstellung des Zeugnisses der Zwischenprüfung sind in den besonderen Bestimmun¬
gen geregelt.

(2) Das Zeugnis enthält die in den Prüfungen erzielten Bewertungen. Das Zeugnis ist von
der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusseszu unterzeichnen. Als Datum des
Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die letzte Prüfungsleistungerbracht wurde.

(3) Ist eine Prüfungsleistung nicht mindestens „ausreichend" (4,0) oder nicht bestanden,
erteilt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Kandidatin oder dem
Kandidaten in dem Fall, dass die besonderen Bestimmungen eine Frist für die Wieder¬
holung vorsehen, einen schriftlichen Bescheid.

(4) Der Bescheid über die endgültig nicht bestandene Zwischenprüfung ist mit einer
Rechtsbehelfsbelehrungzu versehen.

(5) Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zwischenprüfung endgültig nicht bestanden,
wird ihr oder ihm auf Antrag gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der
Exmatrikulationsbescheinigung von der oder dem Vorsitzenden des
Prüfungsausschusses eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die erbrachten
Studien- und Prüfungsleistungen und die zur Zwischenprüfung noch fehlenden Prü¬
fungsleistungen enthält und erkennen lässt, dass die Zwischenprüfung nicht bestanden
ist. Entsprechendesgilt beim Verlust des Prüfungsanspruchs.
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(6) Studierende, welche die Hochschule ohne Studienabschluss verlassen, erhalten auf An¬
trag von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschussesein Zeugnis über die ins¬
gesamt erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen.

Teil II

Besondere Bestimmungen für das Unterrichtsfach Mathematik für das

Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden

Jahrgangsstufen der Gesamtschulen

§12
Zwischenprüfung, Abschluss des Grundstudiums

(1) Die Zwischenprüfungist eine studienbegleitende Prüfung.

(2) Die Zwischenprüfungbesteht aus den vier schriftlichen Prüfungen (Klausuren) zu den
vier Lehrveranstaltungen der beiden Basismodule "Geometrie" und
"Arithmetik" im Umfang von je in der Regel 2-3 Stunden:

• eine Klausur zur Lehrveranstaltung"Elemente der Geometrie",

• eine Klausur zur zweiten Lehrveranstaltungim Basismodul "Geometrie",

• eine Klausur zur Lehrveranstaltung"Arithmetik und Zahlentheorie",

• eine Klausur zur zweiten Lehrveranstaltungim Basismodul "Arithmetik".

Die Dauer der jeweiligen Klausur wird vom Prüfungsausschuss im Benehmen mit der
oder dem verantwortlichen Lehrenden festgelegt. Die Klausur findet in der Regel im
Anschluss an die Lehrveranstaltung spätestens jeweils bis zum 31. März oder 30. Sep¬
tember statt. Der Termin der Klausur wird spätestens sechs Wochen nach dem offiziel¬
len Vorlesungsbeginn durch Aushang beim Zentralen Prüfungssekretariat und durch
Mitteilung der oder des verantwortlichen Lehrenden in der Lehrveranstaltungbekannt
gemacht.

(3) Eine Abweichung von der Form der schriftlichen Prüfung kann vom Prüfungsausschuss
im Benehmen mit der oder dem verantwortlichenLehrenden der jeweiligen Lehrveran¬
staltung festgelegt werden. Eine abweichende Erbringungsform wird den Studierenden
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zu Beginn der Lehrveranstaltungmitgeteilt und außerdem durch Aushang beim Zentra¬
len Prüfungssekretariatbekannt gemacht.

(4) Die Prüfungsleistungenwerden nicht benotet. Die Zwischenprüfungist bestanden, wenn
drei Prüfungen als „bestanden" bewertet und in der vierten Prüfung Grundkenntnisse
nachgewiesen wurden.

(5) Kommen zwei Prüfende bei der Bewertung einer Prüfungsleistungzu zwei verschiede¬
nen der drei möglichen Ergebnisse („bestanden", „nicht bestanden", „Grundkenntnisse
nachgewiesen"), so entscheidet eine dritte Prüfende oder ein dritter Prüfender. Diese
oder dieser muss sich dabei im Rahmen der beiden vorliegenden Bewertungen bewegen.

(6) Wenn die Zwischenprüfungbestanden ist, ist das Grundstudium abgeschlossen. Ist au¬
ßerdem der Nachweis über die erforderlichen Sprachkenntnissegefuhrt, stellt dann das
Zentrale Prüfungssekretariat das Zwischenprüfungszeugnisaus und bescheinigt darauf
den Abschluss des Grundstudiums.

§13
Zulassung und Meldung zur Zwischenprüfung

(1) Zur Zwischenprüfung wird zugelassen, wer die in § 7 Abs. 1 genannten Voraus¬
setzungen erfüllt. Weitere Zulassungsvoraussetzungensind nicht zu erbringen.

(2) Die Meldung zur Zwischenprüfung in der Form gemäß § 12 Abs. 2 erfolgt zusammen
mit der Meldung zur ersten Prüfung. Für jede Prüfung ist ein Zeitraum von mindestens
zwei Wochen vorzusehen, innerhalb dessen die Meldung im Zentralen Prüfungssekreta¬
riat vorzunehmen ist. Der Zeitraum für die Meldung wird vom Zentralen Prüfungssekre¬
tariat bestimmt und liegt etwa acht Wochen vor dem offiziellen Vorlesungsende. Er
wird rechtzeitig durch Aushang beim Zentralen Prüfungssekretariat und durch Mittei¬
lung der oder des verantwortlichenLehrenden in der Lehrveranstaltung,auf die sich die
Prüfung bezieht, bekannt gemacht. Die Kandidatin oder der Kandidat kann bis eine Wo¬
che vor dem Termin einer Prüfung ohne Angabe von Gründen von der Prüfung und im
Falle der ersten Prüfung von der Zwischenprüfunginsgesamt zurücktreten.

(3) Im Falle einer abweichenden Erbringungsformder Zwischenprüfunggemäß § 12 Abs. 3
werden das Zulassungs- und das Meldeverfahrenvom Prüfungsausschuss im Benehmen
mit der oder dem verantwortlichenLehrenden festgelegt.
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§14
Wiederholung von Prüfungen

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat eine Prüfung nicht bestanden, kann sie oder er
diese bis zu zweimal auf schriftlichen Antrag beim Prüfungsausschusswiederholen. Die
Wiederholung muss spätestens im vierten Semester nach dem Semester der nicht be¬
standenen Prüfung bzw. ersten Wiederholung erfolgen. Für die Berechnung der Frist
gilt § 5 des Gesetzes zur Einführung von Studienkontenund zur Erhebung von Hoch¬
schulgebühren (StKFG) entsprechend.Für die vier Prüfungen zusammen sind maximal
vier Wiederholungenmöglich. Fehlversuche für ein entsprechendesLehramt an anderen
Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes werden angerechnet.

(2) Wurden in einer Prüfung oder gegebenenfalls in der ersten Wiederholung nur Grund¬
kenntnisse nachgewiesen, so kann die Prüfung wiederholt bzw. zum zweiten Mal wie¬
derholt werden. Der bereits erbrachte Nachweis von Grundkenntnissenbleibt dabei un¬

berührt. Ist eine Prüfung oder eine erste Wiederholung bestanden, ist keine weitere
Wiederholung dieser Prüfung mehr möglich. Sobald drei Prüfungen bestanden sind und
in der vierten Prüfung Grundkenntnisse nachgewiesen wurden, ist insgesamt keine
Wiederholung mehr möglich.

(3) Wurde die Prüfung zu „Elemente der Geometrie" oder zu „Arithmetik und
Zahlentheorie" nicht bestanden, muss die Wiederholung in der gleichen Lehrveranstal¬
tung in einem späteren Semester erfolgen.

(4) Wurde die Prüfung zu einer zweiten Lehrveranstaltung zu einem der beiden Basismodu¬
le im Sinne von § 12 Abs. 2 nicht bestanden, so kann die Wiederholung zu einer
anderen Lehrveranstaltungerfolgen, falls diese dem jeweiligen Basismodul zugeordnet
werden kann.

(5) Die zweite Wiederholung einer schriftlichen Prüfung ist auf Wunsch der Kandidatin
oder des Kandidaten als mündliche Ergänzungsprüfung durchzuführen. Die oder der
Prüfende der mündlichen Ergänzungsprüfung ist, nach Wahl der Kandidatin oder des
Kandidaten, die oder der verantwortliche Lehrende, bei der oder dem die schriftliche
Prüfung, oder die oder der verantwortliche Lehrende, bei der oder dem die erste Wie¬
derholung abgelegt wurde. Die mündliche Ergänzungsprüfung dauert in der Regel
30^15 Minuten. Sie kann in der Regel frühestens acht Wochen nach der ersten Wieder-
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holung stattfinden. Der Termin wird zwischen der oder dem Prüfenden und der Kandi¬
datin oder dem Kandidaten vereinbart. Anschließend bestellt der Prüfungsausschuss die
Beisitzende oder den Beisitzenden. Im Übrigen gilt für die Abnahme der mündlichen
Ergänzungsprüfung§ 9 Abs. 5 entsprechend; sie kann jedoch nicht als Gruppenprüfung
durchgeführt werden. Sie kann nur mit „bestanden" oder „nicht bestanden" bewertet
werden. Zum „Nachweis von Grundkenntnissen" kann sie nicht verwendet werden.

(6) Eine zum zweiten Mal gegebenenfalls unter Einschluss einer mündlichen
Ergänzungsprüfungnach Absatz 5 ohne Nachweis von Grundkenntnissen wiederholte
Prüfung ist endgültig nicht bestanden.

(7) Die Zwischenprüfungist endgültig nicht bestanden, wenn

• eine der vier Prüfungen endgültig nicht bestanden ist oder

• nach den vier Prüfungen und insgesamt vier Wiederholungen nicht mindestens drei
Prüfungen bestanden sind und in einer Prüfung Grundkenntnisse nachgewiesen
wurden.

(8) Wenn die Frist zur Wiederholung einer Prüfung gemäß Absatz 1 Satz 2 versäumt
wurde, geht der Anspruch auf Ablegen der Zwischenprüfunginsgesamt verloren.

(9) In den Fällen der Absätze 7 und 8 wird die Kandidatin oder der Kandidat zum weiteren
Studium des Lehramts für Grund-, Haupt- und Realschulen und den entsprechenden
Jahrgangsstufender Gesamtschulen nicht mehr zugelassen.
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Teil III

Schlussbestimmungen

§15
Ungültigkeit der Zwischenprüfung

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei der Zwischenprüfung oder einer Prüfung
getäuscht und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt,
kann der Prüfungsausschussnachträglich die Bewertung für diejenigen Prüfungsleistun¬
gen, bei deren Erbringung die Kandidatin oder der Kandidat getäuscht hat, entsprechend
berichtigen und die Zwischenprüfungganz oder teilweise für nicht bestanden erklären.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu der Zwischenprüfung oder einer
Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen
wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so
wird dieser Mangel durch das Bestehen der Zwischenprüfung geheilt. Hat die Kandida¬
tin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der
Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalenüber die Rechtsfolgen.

(3) Vor einer Entscheidung ist der Kandidatin oder dem Kandidaten Gelegenheit zur
Äußerung zu geben.

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu
erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von
fünf Jahren nach Ausstellung des Prüfungszeugnissesausgeschlossen.

§16
Einsichten in die Prüfungsakten

(1) Nach Abschluss jeder Prüfung und des Prüfungsverfahrens wird der Kandidatin oder
dem Kandidaten auf Antrag Einsicht in ihre oder seine schriftlichen Prüfungsarbeiten,in
die darauf bezogenen Gutachten der Prüfenden und in die Prüfungsprotokollegewährt.

(2) Der Antrag gemäß Absatz 1 ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Ergebnisses
oder Aushändigung des Prüfungszeugnisses bei der oder dem Vorsitzenden des Prü¬
fungsausschusses zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses be-
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stimmt im Benehmen mit der Kandidatin oder dem Kandidaten Ort und Zeit der
Einsichtnahme.

(1) Diese Zwischenprüfungsordnungtritt am 1. Oktober 2003 in Kraft.

(2) Sie wird in den Amtlichen Mitteilungen der Universität Paderborn veröffentlicht.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Elektrotechnik, In¬
formatik und Mathematik vom 17. Januar 2005 im Benehmen mit dem Ausschuss für Lehrer¬

bildung vom 16. Dezember 2004 und der Zustimmung des Ministeriums für Jugend, Schule
und Kinder im Einvernehmen mit dem Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung
und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalenvom 17. Mai 2005 und nach Prüfung der
Rechtmäßigkeitdurch das Rektorat vom 10. August 2005.

Paderborn, den 10. August 2005 Der Rektor

§17
Inkrafttreten und Veröffentlichung

der Universität Paderborn

UniversitätsprofessorDr. Nikolaus Risch



An den Direktor der
Universitätsbibliothek
Herrn Dr. Dietmar Haubfleisch

im Hause

Hrsg: Rektorat der Universität Paderborn
Warburger Str. 100 • 33098 Paderborn


	[Seite]
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14
	Seite 15
	Seite 16
	Seite 17
	Seite 18
	Seite 19
	Seite 20
	Seite 21
	[Seite]

